
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/5/21 11Os41/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.1970

Norm

StGB §81 Z2 B2

Rechtssatz

Nimmt der Täter eine so geringe Menge Alkohol zu sich, daß sie nicht geeignet ist, einen 0,8 Promille erreichenden

Blutalkoholspiegel hervorzurufen, ist die Quali8kation nach § 337 lit b StG (nunmehr § 81 Z 2 StGB) nur dann gegeben,

wenn vorhersehbar war, daß auch der Genuß dieser Menge geeignet war, einen die Zurechnungsfähigkeit nicht

ausschließenden Rauschzustand im Sinne des § 337 lit b StG (nunmehr § 81 Z 2 StGB) hervorzurufen.
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